
ASSEKURANZMAKLER

MERKBLATT ZUR AVAD-ERKLÄRUNG

Sehr geehrte Vertriebspartner,

bitte beachten Sie, dass wir die AVAD-Erklärung von folgenden Personen benötigen:

 1 x pro Geschäftsführer (ohne Firmenstempel)

 1 x pro juristische Person (mit Firmenstempel)

Beispiel: 4 Geschäftsführer in GmbH & Co. KG:

1 x je Geschäftsführer (ohne Firmenstempel) 
1 x im Namen der GmbH (mit GmbH-Firmenstempel) 
1 x im Namen der GmbH & Co. KG (mit GmbH & Co. KG Firmenstempel)

insgesamt 6 Seiten!
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Informationsblatt über den AVAD-Auskunftsverkehr

Wer eine Versicherung oder einen Bausparvertrag abschließt, vertraut darauf, dass die beteiligten Vermittler ihn
korrekt und umfassend beraten und ihm auch später bei allen damit im Zusammenhang stehenden Fragen schnell
und sachgerecht helfen. Es ist deshalb für die Kunden und für das allgemeine Ansehen der Versicherungsunter-
nehmen und Bausparkassen und der Vermittler von großer Bedeutung, dass nur zuverlässige Personen in diesem
Bereich tätig sind.

Strebt ein Interessent mit einem Unternehmen eine Zusammenarbeit als Außendienstmitarbeiter an oder soll er
als Versicherungsmakler eine Courtagezusage erhalten, so ergibt sich für das Unternehmen das Problem, dass die
allgemeinen Auskünfte nicht immer ausreichend sind, um die Zuverlässigkeit des Interessenten zu beurteilen.
Deshalb hat die Versicherungs- und Bausparkassenwirtschaft bereits im Jahr 1948 mit der Förderung der
Versicherungsaufsichtsbehörde eine Selbsthilfeeinrichtung geschaffen, deren Zweck es ist, zu erreichen, dass
möglichst nur vertrauenswürdige Personen als Vermittler tätig werden. Auch soll verhindert werden, dass
Personen, die sich bei anderen Unternehmen als unzuverlässig erwiesen haben, erneut die Versicherungs- und
Bausparkassenwirtschaft belasten und diese und die Vermittlerschaft in Misskredit bringen können. Es handelt
sich um die

Auskunftsstelle über Versicherungs- / Bausparkassenaußendienst
und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) · Normannenweg 2, 20537 Hamburg,

deren Träger die Verbände der Versicherungsunternehmen, der Bausparkassen und der Versicherungsvermittler
sind. Außerdem gehören das BWV und das BWB als Mitglieder der AVAD an.

Die AVAD unterhält einen Auskunftsverkehr sowohl in schriftlicher Form als auch über EDV-Online. Sie wird
von den am Auskunftsverkehr teilnehmenden Unternehmen sowie von den im Einzelfall zugelassenen
Versicherungsvermittlungs-Gesellschaften über jede Aufnahme und über die Beendigung der Zusammenarbeit
unterrichtet. Bei Versicherungsmaklern bezieht sich die Unterrichtung auf die Zusage und auf den Widerruf der
Courtage.

Daneben unterrichtet das BWV und das BWB die AVAD über erfolgreich bestandene Prüfungen zum Versiche-
rungsfachmann/-frau (BWV) und zum Bausparfachmann/-frau (BWB), damit diese Qualifikation registriert und
der entsprechenden Person zugeordnet werden kann.

Die AVAD leitet auf der Grundlage des so gewonnenen Informationsmaterials an die Unternehmen vor Aufnahme
der Zusammenarbeit mit einem Bewerber bzw. bei Versicherungsmaklern vor Courtagezusage auf Anfrage die
entsprechenden Auskünfte weiter. Der Betroffene erhält bei Beendigung der Zusammenarbeit oder bei Beendi-
gung der Courtagezusage mit einem Unternehmen von diesem eine Kopie der an die AVAD gegebenen Auskunft,
damit er die Angaben prüfen kann. Das gleiche gilt für eventuell spätere, berichtigende Auskünfte (Nach-
meldungen). Legt der Betroffene gegen einzelne Teile der Auskunft begründeten Einspruch entweder beim
Unternehmen oder bei der AVAD ein, so werden diese Teile der Auskunft bis zur Klärung gesperrt. Die übrige
Auskunft bleibt hiervon unberührt und wird weiterhin von der AVAD vermittelt. Erweisen sich die Einwände des
Betroffenen als zutreffend, erfolgt insoweit eine Korrektur.

Bei mehrstufigen Vermittlungsverhältnissen richten die Vermittler die Mitteilungen über die für sie tätigen
Untervermittler und die Anfragen über Bewerber an das Unternehmen. Dieses wickelt den Auskunftsverkehr mit
der AVAD ab und informiert den Vermittler.

Innendienstmitarbeiter, die aus schwerwiegenden Gründen, insbesondere wegen Veruntreuungen (Begehung von
Vermögens- oder Eigentumsdelikten und anderer Straftaten zu Lasten des Unternehmens oder zu Lasten eines
Versicherten oder Versicherungsinteressenten) entlassen werden müssen, werden ebenfalls der AVAD gemeldet.
Eine Kopie muss dem Innendienstmitarbeiter ausgehändigt werden.

Jede Auskunft, die ein Unternehmen über einen Mehrfachagenten an die AVAD gibt, wird automatisch an alle
übrigen Unternehmen, mit denen der Mehrfachagent ebenfalls zusammenarbeitet, weitergeleitet. Auskünfte über
Versicherungsmakler werden nur dann vermittelt, wenn diese rückforderbare Salden oder Angaben über straf-
rechtlich relevante Tatbestände, die zur Beendigung der Zusammenarbeit geführt haben, beinhalten.

Das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen hat die Versicherungsunternehmen wiederholt, zuletzt in
seinem Rundschreiben R 1/94 vom 28. 3. 1994 (vgl. VerBAV 1994, Seite 87ff.) darauf hingewiesen, dass die
Einholung einer AVAD-Auskunft zu den Sorgfaltspflichten gehört, die bei der Auswahl von Vermittlern und
sonstigen Außendienstmitarbeitern zu beachten sind. Für den Bereich der angestellten Außendienstmitarbeiter
haben auch die Gewerkschaften dem Auskunftsverkehr zugestimmt.

Bitte wenden!
Form Info M 11.01

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der geplanten Zusammenarbeit und der Beendigung der Zusammenarbeit
personenbezogene Daten erhoben, genutzt und gem. § 3 Abs. 4 BDSG verarbeitet werden.
Diese Daten werden an die Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungs-
makler in Deutschland e.V. (AVAD) übermittelt und dort nach dem umseitig beschriebenen Verfahren verarbeitet.
Die AVAD ist berechtigt, die Daten an die am Auskunftsverfahren teilnehmenden Unternehmen zu übermitteln, soweit
diesen eine Einwilligungserklärung vorliegt oder eine andere Rechtsgrundlage dies gestattet.
Insbesondere willige ich ein, dass nach Beendigung der Zusammenarbeit eine „Auskunft“ nach dem unten abgedruckten
Muster an die AVAD erteilt wird und dort verarbeitet werden kann.

(Datum und Unterschrift)

1. a) Courtagezusage

vom:

widerrufen am:

b) durch VU

durch Versicherungsmakler

im gegenseitigen Einvernehmen

2. Gegebenenfalls besondere Gründe für

die Beendigung der Courtagezusage?

3. Bestand bei Widerruf oder bei einer

Beendigung der Vermittlertätigkeit durch den

Makler ein rückforderbarer Saldo?
ja nein

Höhe des Betrages:

EUR

4. a) Ergaben sich Beanstandungen beim

Inkasso oder Abrechnungsverkehr?
ja nein

b) Wurden Prämien kassiert und nicht

vereinbarungsgemäß abgeführt?
ja nein

Höhe des Betrages:

EUR

AUSKUNFT

der:

über:
(Zuname, ggf. Geburtsname oder Firma)

geboren am:

Anschrift:

in:
HR-Nr.:

(Vorname)

in:

VERSICHERUNGSMAKLER

(Ort und Datum)

                 (Stempel und Unterschrift der Gesellschaft)

Form M 11.01

Kenn-Nr.                Gst.-Nr.Streng vertraulich!

Makler hat Kopie erhalten

MMUUSSTTEERR

Makler

01-4565-01_Form M-Info 30.11.2001, 12:30 Uhr1

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUM AVAD-VERFAHREN 
– MAKLER

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der geplanten Zusammenarbeit und der Beendigung der Zusammenarbeit perso-
nenbezogene Daten erhoben, genutzt und gem. § 3 Abs. 4 BDSG verarbeitet werden. 

Diese Daten werden an die Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutsch-
land e.V. (AVAD) übermittelt und dort nach dem umseitig beschriebenen Verfahren verarbeitet.

Die AVAD ist berechtigt, die Daten an die am Auskunftsverfahren teilnehmenden Unternehmen zu übermitteln, soweit
diesen eine Einwilligungserklärung vorliegt oder eine andere Rechtsgrundlage dies gestattet.

Insbesondere willige ich ein, dass nach Beendigung der Zusammenarbeit eine „Auskunft“ nach dem unten abgedruckten Muster 
an die AVAD erteilt wird und dort verarbeitet werden kann.

                       
Ort, Datum
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INFORMATIONSBLATT ÜBER DEN AVAD-AUSKUNFST-
VERKEHR AUF GRUNDLAGE DER § 13 und 14 DSGVO

Wer eine Versicherung oder einen Bausparvertrag abschließt, 
vertraut darauf, dass die beteiligten Vermittler ihn korrekt und 
umfassend beraten und ihm auch später bei allen damit im 
Zusammenhang stehenden Fragen sachgerecht helfen. Es ist 
deshalb für den Kunden und für das allgemeine Ansehen der 
Versicherungsunternehmen und Bausparkassen und der Ver-
mittler von großer Bedeutung, dass nur zuverlässige Personen 
in diesem Bereich tätig sind. Die Versicherungsunternehmen 
und Bausparkassen sind daher verpflichtet, die Zuverlässigkeit 
der für sie tätigen Personen zu überprüfen. Zu diesem Zweck 
hat die Branche bereits 1948 mit Förderung der Versicherungs-
aufsichtsbehörde eine Selbsthilfeeinrichtung geschaffen, die

 
Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaußen-
dienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) 
deren Träger die Verbände der Versicherungsunternehmen, 
der Bausparkassen und der Versicherungsvermittler sind. Der 
Auskunftsverkehr der AVAD soll verhindern, dass Vermittler, die 
sich als unzuverlässig erwiesen haben, erneut tätig werden kön-
nen. Dies wird gewährleistet, indem die am AVAD-Auskunfts-
verkehr teilnehmenden Unternehmen die dort vorliegenden 
Daten abfragen, ehe sie die Zusammenarbeit mit einem Ver-
mittler aufnehmen und nach dem Ende der Zusammenarbeit 
ggf. bestehende Restschulden und andere Tatsachen, die seine 
Unzuverlässigkeit vermuten lassen, in das AVAD-Verfahren ein-
melden.

 
Zwecke der Datenverarbeitung der AVAD

Die AVAD betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche 
den AVAD-Auskunftsverkehr. Dessen Zweck ist es zu errei-
chen, dass nur vertrauenswürdige Personen Versicherungs-, 
Bauspar- und sonstige Finanzdienstleistungs-Produkte ver-
mitteln. Dies wird u. a. dadurch erreicht, dass unseriöse und 
unzuverlässige Vermittler für die Unternehmen der Branche 
erkennbar gemacht werden. Hierfür verarbeitet die AVAD per-
sonenbezogene Daten, welche die am AVADAuskunftsverkehr 
teilnehmenden Unternehmen (Versicherungen, Bausparkassen, 
Vertriebsgesellschaften u. a.) einmelden. Es handelt sich bei 
diesen Daten um Angaben zur Identität des Vermittlers, seiner 
Tätigkeit für das meldende Unternehmen, beim Ausscheiden 
bestehende Restschulden oder beweisbare Tatsachen, die auf 
ungünstige Vermögensverhältnisse oder unzuverlässiges Han-
deln im Zusammenhang mit einer Vermittlungs- oder Finanz-
dienstleistungstätigkeit schließen lassen, siehe abgedruckte 
Musterauskunft.

 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die AVAD verarbeitet die personenbezogenen Daten der Ver-
mittler auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Dies ist 
zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich 
ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-

heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, überwiegen. Die AVAD selbst trifft keine 
Entscheidungen über die Zusammenarbeit eines Unternehmens 
mit einem Vermittler. Sie stellt diesen lediglich die Informationen 
für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat 
die Versicherungsunternehmen wiederholt, zuletzt mit dem 
Rundschreiben 11/2018 (www.bafin.de), darauf hingewiesen, 
dass sie die Einholung von AVAD-Auskünften für erforderlich 
hält. Für angestellte Vermittler haben auch die Gewerkschaften 
dem AVADAuskunftsverkehr zugestimmt.

 
Herkunft der Daten im AVAD-Auskunftsverkehr

Die Daten im AVAD-Auskunftsverkehr stammen von den am 
AVADVerfahren teilnehmenden Unternehmen (Versicherungs-
unternehmen, Bausparkassen, Vertriebsgesellschaften).

 
Kategorien der personenbezogenen Daten, Verarbeitung bei 
der AVAD

Die AVAD wird von den am Auskunftsverkehr teilnehmenden 
Unternehmen über jede Aufnahme und jede Beendigung der 
Zusammenarbeit mit einem Vermittler unterrichtet. Bei Beendi-
gung der Zusammenarbeit erfolgt die Meldung mit der Auskunft 
(siehe Musterauskunft). Auskünfte über Versicherungsvermitt-
ler werden an anfragende Unternehmen übermittelt sowie an 
alle Unternehmen, von denen aufgrund einer Tätigkeitsmeldung 
bekannt ist, dass der Vermittler mit ihnen zusammenarbeitet. 
Auskünfte über Versicherungsmakler werden jedoch nur dann 
übermittelt, wenn diese rückforderbare Salden oder Angaben 
über besondere Sachverhalte, die zur Beendigung der Zusam-
menarbeit geführt haben, enthalten.

 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Datenempfänger sind ausschließlich die am Auskunftsverkehr 
teilnehmenden Unternehmen oder öffentliche Stellen, soweit 
gesetzliche Auskunftspflichten bestehen.

Dauer der Datenspeicherung

Die AVAD speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 
Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. Für die Spei-
cherfristen der Daten im AVAD-Auskunftsverkehr gilt: 

- Die Angaben über die Zusammenarbeit eines Unternehmens mit  
 einem Vermittler (Tätigkeitsmeldungen) bleiben bis zur Mel- 
 dung über die Beendigung der Zusammenarbeit (Aus- 
 kunft) bei der AVAD gespeichert. Die Auskunft bleibt grundsätz- 
 lich bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach ihrer Mel- 
 dung gespeichert. Sofern eine solhe Auskunft offene Forde- 
 rungen des Unternehmens gegen den Vermittler enthält,  
 führt dies bei noch offenen Forderungen ab 5.000,00 Euro  
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 zur Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 10 Jahre. In  
 diesen Fällen wird nach dem Ende des dritten Jahres nur noch  
 die Höhe der offenen Forderungen weitergegeben.

- Daten über vermögens- oder eigentumsschädigende Hand- 
 lungeneines Vermittlers werden am Ende des dritten Kalen- 
 derjahres nach ihrer erstmaligen Speicherung gelöscht.

- Der Datensatz eines Vermittlers bleibt bei der AVAD gespei- 
 chert, solange für ihn noch mindestens eine Tätigkeitsmel- 
 dung über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen  
 vorliegt. Liegt zu allen Tätigkeitsmeldungen des Vermittlers  
 eine Auskunft über die Beendigung der Zusammenarbeit vor,  
 wird der gesamte Datensatz des Vermittlers mit dem Ablauf  
 der Speicherfrist der letzten Auskunft bzw. der letzten Daten  
 über eine vermögens- oder eigentumsschädigende Hand- 
 lung gelöscht. Zur Bereinigung des Datenbestands werden in  
 regelmäßigen Abständen die Daten aller Vermittler, die das  
 75. Lebensjahr vollendet haben, anhand des IHK-Vermittlerre- 
 gisters überprüft und gelöscht, wenn der Vermittler dort nicht  
 verzeichnet ist.

- Anfragen zu einer Person, über die keine Tätigkeitsmeldungen  
 oder Auskünfte gespeichert sind, werden am Ende des ersten  
 Kalenderjahres nach der letzten Anfrage gelöscht. Bei Ver- 
 mittlern, zu denen Tätigkeitsmeldungen oder Auskünfte vor- 
 liegen, werden die Angaben zu Anfragen mit dem Datensatz  
 des Vermittlers gelöscht.

 
Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die 
zu ihrer Person gespeicherten Daten. Sie erhält bei Beendigung 
der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen von diesem eine 
Kopie der an die AVAD gegebenen Auskunft. Das gleiche gilt 
für eventuelle berichtigende Auskünfte (Nachmeldungen). Dane-
ben besteht gegenüber der AVAD ein Recht auf Selbstauskunft 
sowie auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschrän-
kung der Verarbeitung ihrer Daten. Diese Rechte nach Art. 15 
bis 18 DSGVO können gegenüber der AVAD unter der unten 
genannten Adresse geltend gemacht werden. Legt die betrof-
fene Person gegen Auskunftsangaben begründeten Einspruch 
beim Unternehmen oder bei der AVAD ein, so werden diese 
Angaben bis zur Klärung des Sachverhalts nicht weitergege-
ben. Erweisen sich die Einwände als zutreffend, erfolgt insoweit 
eine Korrektur der Daten (Berichtigung). Darüber hinaus hat jede 
betroffene Person die Möglichkeit, sich an die für die AVAD zu-
ständige Aufsichtsbehörde – Der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt- Schumacher-Allee 
4, 20097 Hamburg – zu wenden. Hinsichtlich der Meldungen 
von den Unternehmen an die AVAD ist die für das jeweilige Un-
ternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betrof-
fenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse 
widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die AVAD zu Ihrer Per-
son gespeichert hat und an wen welche Daten übermittelt wor-
den sind, teilt Ihnen die AVAD dies gerne mit. Sie können dort 
unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, 
zu berücksichtigen, dass die AVAD aus datenschutzrechtlichen 
Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine 

eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich 
ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt 
die AVAD folgende 

Angaben von Ihnen:

- Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum

- Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort)

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der AVAD 
die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche 
Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft bei der AVAD auch 
via Internet unter www.avad.de beantragen. Die Selbstauskunft 
wird kostenfrei und nur per Post versendet.

 
Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbe-
auftragten

AVAD e.V., Veritaskai 2, 21079 Hamburg

Telefon: 040/251921-0, Telefax: 040/251921-38 
E-Mail: avadinfo@avad.de

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der AVAD ist zudem 
unter der o. a. Anschrift, Datenschutz, oder per E-Mail unter fol-
gender Adresse erreichbar: avad-datenschutz@avad.de.
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